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1. Auszahlungszeitraum für steueÉreie
Gorona-Beihilfen/Gorona-Prämien aber-
mals verlängert

Der Zeitraum für die Zuwendung steuerfreier Corona-
Sondezahlungen von insgesamt maximal 1500€
wird nun ein weiteres Md bis zum 3l.3.2O22verlän-
gert. Damit reagiert der Gesetzgeber auf den Um-
stand, dass sich die Auszahlung vielfach verzögert.

Der Steuerfreibetrag von max. 1500 € bleibt hinge-
gen unverändert. Lediglich der Zeitraum für die Ge-
währung des Betrages wird gestreckt - ggf. auch in
mehreren Teilraten bis zu insgesamt 1 500 €.

O Handlungsempfehlung:
Soweit der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft wurde, soll-
ten Uberlegungen angestellt werden, ob dieses lnstrument
genutzt werden kann, um den Arbeitnehmern steuer- und
sozialversicherungsfrei eine Leistung zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn zukommen zu lassen.

2. Erhöhung des gesetzl¡chen Mindestlohns
zum 1.7.2O21

Zum 1.7.2021 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf
9,60 € je Stunde (aktuell: 9,50 €), Die nächste An-
passung erfolgt dann zum 1.1.2022 auf 9,82€ je
Stunde.

O Handlungsempfehlung:
Bei betroffenen Arbeitnehmern, also solchen, bei de-
nen der vereinbarte Lohn zwischen 9,50€ und 9,60€
je Stunde liegt, sind zum 1.7.2021 Anpassungen erfor-
derlich. Vorsicht ist geboten in den Fällen, in denen
die Anpassung des Mindestlohns dazu führt, dass die
450 €-Grenze überschritten wird. Dann entsteht entwe-
der ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
oder die Arbeitszeit muss entsprechend vermindert
werden, damit bei dem angehobenen Stundenlohn
die 450€-Grenze weiter eingehalten wird.

Daneben ist zu beachten, dass es etliche Branchen-
Mindestlöhne gibt. Diese werden von Gewerkschaf-

ten und Arbeltgebern in einem Tarifuertrag ausge-
handelt und von der Politik fur allgemeinverbindlich
erklärt. Branchen-Mindestlöhne gelten für alle Betrie-
be der Branche - auch für die, die nicht tarifgebun-
den sind.

3. Pfändungsfre¡grenzen ste¡gen zum
1.7.2021

Um verschuldeten Menschen das Existenzminimum
zu sichern, hat der Gesetzgeber sogenannte Pfän-
dungsfreigrenzen festgelegt. Dieser Teil des Einkom-
mens darf nicht gepfändet werden. Die Höhe der
Pfändungsfreigrenze richtet sich nach dem bereinig-
ten Neüoeinkommen des Schuldners sowie dessen
bestehenden Unterhaltspflichten. Die gesetzlichen
Pfändungsfreígrenzen für Arbeitseinkommen werden
alle zwei Jahre jeweils zum 1. Juli an die Entwicklung
des steuerlichen Freibetrags für das Existenzmini-
mum angepasst, Die nächste Anpassung erfolgt
zum 1.7.2021.

Ab dem 1.7.2021 gelten folgende WeÉe:

monatllch wöchent-
llch

täglich

Pfändungsgrenzen für fubeitsein-
kommen

'1252,64 e 288,28€, 57,66 €

bei Unterhaltspflicht an den Ehe-
gaüen, fruheren Ehegatten, Ver-
wandten oder Elternteil zusätzlich
... fûr die erste P€rson

471,44 €, 108,50 € 21,70 C

... fi]r die zwe¡te bis fünfte Person
zusätzlich je

262,65€, 60,45 € 12,09 €

bei der Berachnung des unpfänd-
baron Bgtrages bleiben unberück-
sicht¡gt

3 840,08 € 883,74 € 176,75 e

O Hinweis:
Die geltenden Pfändungsfreibeträge können im Übrigen
der dem Gesetz beigefügten Pfändungstabelle entnom-
men werden. Ab dem 1.7.2021 verbleibt in Fällen der
Lohnpfändung ein höheres Einkommen.
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4. Zeilgrenze für kurfristige
Bcschäftigungen vcrlängcÉ

Aueh in diEsem Jahr gilt von MäLz- bis Oktober 2021
eine längere Zeilgrenze für kurzfristige Beschäftigun-
gen von vier statt drei Monaten bzw. 102 statt 7O Ar-
beitstagen; l-liermit soll vor allem der Aufenthalt von
Saisonarbeitern erleichteft werden; dies ist aber nicht
auf die Landwirtschaft beschränkt.

Das Gesetz wurde arn 22.4.2021 im Bundestag ver-
abschiedet und gilt rückwirkend für geringfügige Be-
schäftigungen ab dem 1.3.2021, Die Ausweitung der
Zeitgrenzen gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse,
die bereits vor der Verötfentlichung des Gesetzes
(voraussichtlich im Laufe des Mai) begonnen wurden
und nicht kurzfristig sind.

O Hinweis:
Wesentliches Merkmal einer kurfristigen Beschäftigung
ist, dass sie nach ihrer Eigenart zeitlich begrenzt ist oder
von Anfang an befristet sein muss. Die Höhe des Ver-
diensts ist dabei unerheblich. Die Geringftlgigkeitsgrenze
von 450 € gilt bei einer kurzfristigen Beschäftigung nicht.
Eine kurãristige Beqchäft igung ist sozialversicherungsfrei.
Frir Arbeitgeber fallen auch keine Pauschalbeiträge an.
Eine kurzfristige Beschäftigung darf nicht berufsmäßig aus-
geübt werden.

troffenen Eigentümerinnen und Eigentümer inten-
siv bei ihrer Steuererklärung unterstützen. Ðazu
werden wir rechtzeitig vor Abgabe der Steuerer-
kläi'ung alle l¡",formationen indivlduell zur \,'e#u-
gung stellen, die bei uns verfügbar sind. Darüber
hinaus werden wir weitere wesentliche lnformatio-
nen bereitstellen und zentrale Fragen beantwor-
ten. Zusätzlich wird es eine hilfreiche Zusammen-
slellung def in den Katagte¡ämtern Und bei den
Gutachterausschüssen verfügbaren Daten auf ei-
ner dafür besonders weiterentwickelten und auf
die Anforderungen der Grundsteuererklärung spe-
ziell angepassten Online-Plattform geben.

)) Von den Eigentümerinnen und Eigentümern wird
man nur relativ wenige Angaben benötigen, wie
zum Beispiel bei Wohngrundstücken, Grund-
stücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, Bau-
jahr."

O Hinwels:
ln der Praxis werden Erklärungspflichten auf alle Grund-
stückseigentümer zukommen, die je nach Bundesland ver-
schieden viele lnformationen abfragen werden. Für das Zu-
sammentragen dieser lnformationen, die teilweise bereits
in verschiedenen ötfentlichen Quellen verfügbar sind, wer-
den aKuell EDV-Lösungen zur Unterstützung entwickelt.

5. Grundsteuer-Reform - Ländermodelle

Mit dem Ende 2019 verkündeten Gesetz zur Reform
des Grundsteuer- und Bewertungsrechts wurde eine
bundesweit geltende Regelung zur Ermittlung der für
die Bemessung der Grundsteuer maßgeblichen
Grundsteuerwerte geschaffen. Danaeh ist vorgese-
hen, dle lm Inland belegenen Grundstücke in einer
ersten Hauptfeststellung auf den 1,1 .2022 neu nach
dem Ertragswert- bzw. Sachwertverfahren zu bewer-
ten und auf Basis dieser Wefte erfolgt ab dem
1.1.2025 die Festsetzung der zu zahlenden Grund-
steuer.

Den Bundesländem wurde aberausdrücklich die Mög-
lichkeit eingeräumt, eigene, also von der grds. bundes-
einheitlichen Regelung abweichende BeweÉungen
voausehen, Hiervon hat bereits Baden-Württemberg
Gebrauch gemacht, einige andere Bundesländer ha-
ben landesspezifische Regelungen angekündigt bzw.
befinden sich damit bereits im GeseÞgebungsverfah-
ren,

Nicht dom Bundssmodell folgon insbosondore Ba-
den-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen, Saarland und Sachsen.

Nordrhein-Westfalen hat nun mitgeteilt, dass von der
ötfnungsklausel bei der Grundsteuer kein Gebrauch
gemacht wird, Damit wird künftig das Bundesmodell
in Nordrhein-Westfalen gelten. Hieau teilt das Fi-
nanzministerium Nordrhein-Westfalen Folgendes
mit:

), ,,Wir werden dieses Modell mit der maximal mög-
llchen Bilrgerfreundlichkeit umsetzen und die be-

6. Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen
noch,nicht berücksichtigten Teils der Er-
haltungsaufwendungen

Erhaltungsaufwendungen sind steuerlich im Grund-
satz unmittelbar im Jahr derZahlung steuermindernd
zu berücksichtigen, Bei größeren Erhaltungsmaß-
nahmen kann dies steuerlich aber ungünstig sein,
weil bspw. in diesem Jahr gar keine ausreichend
hohen Einkünfte zum Saldieren der Erhaltungsauf-
wendungen vorhanden sind oder díe vollständige
Berücksichtigung der Erhaltungsaufwendungen
Nachteile beim progressiven Einkommensteuertarif
mit sich bringt. Um bei solchen Fällen steuerliche
Nachteile abzumildern, ist gesetzlich ausdrücklich
geregelt, dass größere Erhaltungsaufwendungen bei
Gebäuden des steuerlichen Privatvermögens, die
übenruiegend Wohnzwecken dienen, der Erhaltungs-
aufwand auf zwei bis fünf Jahre gleichmËißig verteilt
werden dürfen. Diese Verteilung kann der Stpfl. mit
der Steuererklärung beantragen.

Strittig war nun, wie in solchen Verteilungsfällen zu
verfahren ist, wenn der Stpfl. innerhalb des VeÉei-
lungszeitraums verstirbt. Die FinVerw vertritt insoweit
eine sehr großzügige Regelung dahingehend, dass
wenn das Eígentum an einem Gebäude unentgeltlich
auf einen anderen übergeht (also z.B. durch Schen-
kung oder im Erbfail), der Rechtsnachfolger den noch
nicht genutzten Erhaltungsaufwand in dem von sei-
nem Rechtsvorgänger gewählten restlichen Vertei-
lungszeitraum geltend machen kann.

Diese Sichtweise hat der BFH nun aber mit Urteil
vom 1 0.11.2020 (Az. lX R 31/19) abgelehnt. Vielmehr
sei der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhal-
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tungsaufwendungen im Veranlagungsjahr des Ver-
sterbens als Werbungskosten im Rahmen seiner Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung abzusetzen,
wenn der Stpfl. im Verteilungszeitraum verstirbt.

Die steuerliche Situation sei im Todesfallvergleichbar
mit den weiteren im Gesetz genannten Fällen. Hier-
nach ist der noch nicht berücksichtigte Teil des
Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als
Werbungskosten abzusetzen, wenn das Gebäude
während des Verteilungszeitraums veräußert wird.
Das Gleiche gilt, wenn ein Gebäude in ein Betriebs-
vermögen eingebracht oder nicht mehr zur Einkunft-
serzielung genutzt wird. Allen diesen Fäillen sei ge-
meinsam, dass eine Ezielung von Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung anschließend in der
Person des Stpfl. nicht mehr möglich ist.

O Hlnweis:
Wie sich diese Rechtsprechung in der Praxis auswirkt,
kann nur für den Einzelfall entschieden werden. Der Abzug
beim verstorbenen Stpfl. wirkt slch steuerlich jedenfalls nur
dann und ínsoweit aus, als dieser ausreichend hohe andere
positive Einkünfte von¡reisen kann. Vielfach dürfte die Ver-
waltungsregelung in Gestalt des Übergangs des noch nicht
genutztên Abzugsbetrags auf die Erben günstigere Wirkun-
gen entfalten,

Die weitere Haltung der FinVenv zu solchen Fällen bleibt
abzuwarten.

7. Verbilligte Wohnungsverm¡etung: ggf. e¡n-
geschränkter Werbungskostenabzug

Wird eine Wohnung verbilligt vermietet, was insbe-
sondere bei der Vermietung an nahe Angehörige vor-
kommt, so ist zu beachten, dass gesetzlich ggf. der
Werbungskostenabzug (also Erhaltungsaufwendun-
gêh, Abschreibung, Finanzierungsaufwendungen
usw.) eingeschränkt ist. lnsoweit ist nach der gesetz-
lichen Anderung zum 1 .1.2021 wie folgt zu unter-
scheiden:

¡) Miethöhe mindestens 66 Vo der Marktmietel
Handelt es sich um eine auf Dauer angelegte
Wohnungsvermietung, ist in diesem Fall sowohl
die Einkunftseaielungsabsicht zu unterstellen als
auch der ungekürzte Werbungskostenabzug zu
gewähren. Gerade beiVermietungen an Angehö-
rige eröffnet dies gesicherte Möglichkeiten, auch
umfangreiche Werbungskosten geltend zu ma-
chen, wie bspw. bei einer hohen Fremdfinanzie-
rung oder umfassenden Renovierungen.

)) Miethöhe weniger als 50 o/o der Marktmiete: ln
diesem Fall ist zwar einerseits die Einkunttseaie-
lungsabsicht zu unterstellen, da dies generell bei
einer dauerhaften Nutzungsüberlassung zu Wohn-
zwecken unterstellt wird, andererseits aber der
Werbungskostenabzug anteilig zu kürzen, Das
heißt die (tatsächlichen) Mieteinnahmen sind in
voller Höhe anzusetzen, die Werbungskosten aber
nur in Höhe des Teils steuerlich abziehbar, der
dem Verhältnis zwischen tatsächlich vereinbarter
Miete und ortsüblicher Miete entspricht.

)) Miethöhe mindestens 50 o/o, abør weniger als
66 % der Marktmiete: ln dieser Konstellation ist
zwar (anders als bis 2020) der Werbungskosten-
abzug nicht grundsätzlich zu kürzen, wohl aber
die Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen. Bei po-
sitiver Überschussprognose sind sämtliche Wer-
bungskosten abziehbar. Bei negativer Prognose
ist eine Aufteilung vozunehmen: Die auf den un-
entgeltlichen Teil der Nutzungsüberlassung entfal-
lenden Werbungskosten sind nicht abziehbar; für
den entgeltlichen Teil ist hingegen die Einkunftser-
zielungsabsicht zu unterstellen. lm Ergebnis ergibt
sich bei negativer Einkünfteezielungsprognose
dann eine anteilige Kürzung des Werbungskoste-
nabzugs.

Zur Frage der Ermittlung der ortsüblichen Markt-
miete hat aktuell der BFH mit Entscheidung vom
22.2.2021(Az. lX R7/20\ folgende Grundsätze aufge-
stellt:

)) Die ortsübliche Marktmiete ist grundsätzlich auf
der Basis des Mietspiegels zu bestimmen.

)) Kann ein Mietspiegel nicht zu Grunde gelegt wer-
den oder ist er nicht vorhanden, kann die ortsüb-
liche Marktmiete z,B. mit Hilfe eines mit Gründen
versehenen Gutachtens eines ötfentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen, durch die Aus-
kunft aus einer Mietdatenbank oder unter Zugrun-
delegung der Entgelte für zumindest drei ver-
gleichbare Wohnungen ermittelt werden; jeder
dieser Ermittlungswege ist grundsätzlich gleich-
rangig.

lm Urteilsfall wurde der Mietzins der an die Tochter
des Stpfl. vermieteten Wohnung ausschließlich mit
der im gleichen Objekt liegenden identischen Woh-
nung, die an einen fremden Dritten vermietet wurde,
verglichen und es ergab sich eine Entgeltlichkeits-
quote von 64,01 0/o, welche nach damaligem Recht
zu einer nur anteiligen Berücksichtigung des Wer-
bungskostenabzugs fühñe. Der BFH hob nun die
auf diesen Grundsätzen beruhende Entscheidung
des Finanzgerichts auïundverwies die Sachê 2ui àn-
derweitigen Entscheidung an das Finanzgericht zu-
rück. Das FG hat die ortsübliche Miete nicht vorran-
gig mit Hilfe des Mietspiegels ermittelt, sondern mit
Hilfe einer Vergleichsmiete für nur eine an einen
Fremdmieter im selben Haus vermietete Wohnung.
Es ging davon aus, vorrangiger Maßstab für die Orts-
üblichkeit könne eine vergleichbare, im selben Haus
liegende, fremdvermietete Wohnung sein. Dies hält
einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.

O Handlungsempfehlung:
Hervoauheben ist, dass der BFH an der früher vedretenen
Auffassung, der Mietzins aus der Fremdvermietung einer
Wohnung im gleichen Haus könne der Marktmietermittlung
zu Grunde gelegt werden, ausdrücklich nicht mehr festhält.
ln der Praxis ist dringend anzuraten, dass eine regelmäßige
Uberprüfung und Dokumentation der ortsüblichen Marl<t-
miete und ein Vergleich mit der tatsächlich vereinbaÊen
Miete erfolgen soll, Zur Sicherung eines vollständigen Wer-
bungskostenabzugs kann im Einzelfall auch eine Anhe-
bung der vereinbarten Miete sinnvoll sein.

a

d
o!
o
l
u

o:'
o

o
f

=

C
o
U)
(U

õv
oqì
É()
o_(n

'õ
ñc
ro
V

3



Stor¡erBllck Juni 2021

8. Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen oder außergewöhnliche
Belastung

Haushaltsnahe Dienstleistungen, für die eine Steuer-
ermäßigung gewährt werden kann, erfüllen unter
Umständen auoh die Voraussetzungen für auBerge-
wöhnliche Be-lastungen. So z.B. Aufwendungen für
eine krankheitsbedingte Heimunterbringung. ln die-
sén Fällen ist dâE Rárigverhåltnis beidei Voischrlften
zu pruifen, denn die Steuerermäßigung für haushalts-
nahe Dienstleistungen ist sachlich und betragsmäßig
begrenzt; andererseits wirken sich außergewöhnliche
Belas-tungen nur insoweit aus, als die im Gesetz vor-
gegebene zumutbare Belastung überschritten ist.
Hierzu hat nun der BFH mit Urteil vom 16.12:202A
(Aktenzeichen Vl R 46/1 81 Folgendes entschieden:

)) Die Steuerermäßigung ist auch für die lnanspruch-
nahme von haushaltsnahen Dienstleistungen zu
gewähren, die dem Grunde nach zwar als außer-
gewöhnllche Belastungen abzlehbar, wegen der
zumutbaren Belastung aber nicht als solche be-
rücksichtigt worden sind.

)t ln der Haushaltsersparnis, die bei der Ermittlung
der abziehbaren außergewöhnlichen Belastungen
f ür.eine kankheitsbedingte Unterbringun g. zu be-
rücksichtigen ist, sind keine Aufwendungen ent-
halten, die eine Steuerermäßigung für die
lnanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleis-
tungen rechtfeÉigen.

Der Streitfall stellte sich wie folgt dar:

)) Streitig wardie Frage, ob im Falleinerkrankheitsbe-
dingten Heimunterbringung in Bezug auf die Haus-
haltsersparnis eine Steuerermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen zu gewähren ist. Vor
und während des Kágeverfahrehs legte die 1929
geborene Stpfl. Atteste vor, wonach sie auf Grund
diverser Krankheiten derart in ihrer Alltagskompe-
tenz eingeschränkt sei, dass ein Verbleib in der eige-
nen Wohnung trotz privater Hilfe zur Pflege und
Haushaltsführung nicht mehr möglich war. Der Um-
zug in das fflegeheim habe letztlich zu einer erheb-
lichen Erleichterung der Situation der Stpfl. geführt.

t) ln ihrer Einkommensteuererklärung filr das Streit-
jahr machte die Stpfl. die Aufwendungen für die
Seniorenresidenz unter Ansatz einer Haushaltser-

sparnis als außergewöhnliche Belastung geltend,
Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen nicht
an. Die Stpfl, sei nicht krankheits-, sondern alters-
lraz{ina+ ¡^ /.¡^, Q^^i^.^-.^^i-¡^^- .,å+^,-^L-^^L¡veqr'rgt( il ¡ vsr sËrrtç,rgnrgittqEl'r¿ ut tt-Ë'rggt't-ct'll, t1.

Das Finanzamt ermäßigte jedoch die Einkommen-
steuer der Stpfl. um die von der Seniorenresidenz
bescheinigten haushaltsnahen Dienstleistungen.

Der BFH stellt nun folgende Grundsätze heraus:

D Ðie Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen kann nur in Anspnrch genommen wer-
den, soweit die Aufwendungen nicht als auBerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt worden
sind. Hierdureh soll eine Doppelbegünstigung ver-
mieden werden.

)t Aufwendungen, die durch den Ansatz derzumutba-
ren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastun-
gen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden, können mittels der Steuerermäßigung für
haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt
werden. Die FinVenru geht hierbei zu Gunsten der
Stpfl. typisierend davon aus, dass dle zumutbare
Belastung vorrangig auf die nach g 35a EStG be-
g ünsti gten Aufwendungen entfällt.

l) Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe"Dienst
leistungen kann nicht für den Teil der anerkannten
Unterbringungskosten geltend gemacht werden,
der als Haushaltsersparnis nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend gemacht werden
kann. Zwar handeit es sich insoweit nicht um au-
ßergewöhnliche BelastunEen, so dass eine Be-
rücksichtigung nicht am Verbot der Doppelbe-
rücksichtigung scheitert. Eine Steuerermäßigung
setzt allerdings voraus, dass in dem Betrag (hier
in der Haushaltsersparn is) ü berh au pt Aufwend u n-
gen ftir haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten
sind. Dies kann in Bezug auf die Haushaltserspar-
nis nicht typisierend unterstellt werden. Die Haus-
haltsersparnis entspricht der Höhe nach vielmehr
den ersparten Verpflegungs- und Unterbringungs-
kosten.

O Hinweis:

Für den Einzelfall sind die ansetzbaren Kosten und die
Gründe für den Ansatz also sorgfältig nachzuweisen und
die verschiedenen steuerlichen Ansatzgründe zu unter-
scheiden.

o
)¿

6
¡d
I¡
Eo
c
.e
85
@

e
o
Ø
o

4


